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Die Fürsorgepflicht ist in Bezug auf dich selbst im Regelfall erfüllt, dafür sind die
Anwärterbezüge normalerweise ausreichend. Beamtenrechlicht greift faktisch diese
Fürsorgepflicht tatsächlich aber erst nach Abschluss der Ausbildungsphase, wie mir ein
Fachanwalt für Verwaltungsrecht im Rahmen einer anderen Abklärung vor einigen Monaten
einmal erklärt hat. Insofern kannst du dich darauf jetzt auch noch nicht berufen.
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